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Deklaration betreffend hängige und abgeschlossene Verfahren
(Datum der Unterzeichnung darf nicht länger als 3 Monate vor dem Zeitpunkt der Einreichung der Deklaration liegen.)
Version: September 2024
Zutreffendes ankreuzen
Angaben zur natürlichen Person
Name, Vorname
Geburtsdatum
Adresse
Deklaration Verfahren
Bitte deklarieren Sie nachfolgend
alle im In- oder Ausland hängigen oder innert der letzten 10 Jahre abgeschlossenen          Zivil-, Straf- und Verwaltungsstraf-, Sanktions-, Aufsichts-, Disziplinar- sowie Betreibungs-1 und Konkursverfahren gegen Sie persönlich2;Auflösungen von Arbeitsverhältnissen auf Veranlassung eines Arbeitgebers in den letzten 10 Jahren aufgrund von arbeitsrechtlichem Fehlverhalten;im In- und Ausland hängige oder innert der letzten 10 Jahre abgeschlossene Straf- und Verwaltungsstraf-, Sanktions-, Aufsichts- und Konkursverfahren gegen juristische Personen, bei welchen Sie in einer Position sind/waren, in welcher Sie Einfluss3 auf die Geschäftstätigkeit der juristischen Person nehmen können/konnten.4 5
 1 Ab Fortsetzung der Betreibung.
 2 Von der Deklarationspflicht ausgenommen sind: 
         - Scheidungs-, Trennungs-, Unterhalts-, Adoptions- und Kindesrechtsverfahren;
         - Erbrechtsverfahren;
         - Ordnungsbussen im Strassenverkehr.
 3 Als solche Positionen mit Einfluss auf die Geschäftstätigkeit gelten insb. leitende Funktionen, sonstige Funktionen mit wesentlicher Verantwortung sowie qualifizierte Beteiligungen an der juristischen Person.  
 4 Bei multinational tätigen oder börsenkotierten Unternehmen müssen Verfahren, welche öffentlich bekannt sind, nicht deklariert werden. Nicht öffentlich bekannte Verfahren sind hingegen zu deklarieren.  
 5 Von der Deklarationspflicht ausgenommen sind solche Verfahren gegen FINMA-beaufsichtigte Institute, bei welchen Sie aktuell eine Position mit Einfluss auf die Geschäftstätigkeit innehaben.  
Zu deklarieren sind sämtliche obengenannten Verfahren, auch wenn diese zu Einstellungsentscheiden führten. Ausgenommen von der Deklarationspflicht sind Verfahren, die zu einem vollumfänglichen strafrechtlichen Freispruch oder einer vollumfänglichen Klageabweisung führten, sowie Nichtanhandnahme- und Nichteintretensentscheide.
Ich erkläre hiermit,
in keine solche Verfahren oder Auflösungen eines Arbeitsverhältnisses involviert zu sein oder in den letzten 10 Jahren involviert gewesen zu sein.
in solche Verfahren oder Auflösungen eines Arbeitsverhältnisses involviert zu sein oder in den letzten 10 Jahren involviert gewesen zu sein.
Auflistung Verfahren (insbesondere Angaben zu Parteien, Thema, Stand sowie ggf. Ausgang des Verfahrens) 
Dem oder der Unterzeichnenden ist bekannt, dass ein Bewilligungsträger verpflichtet ist, die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA über allfällige Änderungen/Entwicklungen betreffend Verfahren im obigen Sinne in Kenntnis zu setzen. Über Änderungen zu Verfahren, welche für die Aufsicht von wesentlicher Bedeutung sind, ist die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA unverzüglich in Kenntnis zu setzen (Art. 29 Abs. 2 FINMAG).
Der oder die Unterzeichnende bestätigt, dass die vorliegende Erklärung nach bestem Wissen vollständig und wahrheitsgetreu ausgefüllt wurde. Dem oder der Unterzeichnenden ist bekannt, dass mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft wird, wer der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA vorsätzlich falsche Auskünfte erteilt, sowie dass fahrlässige Falschauskünfte mit Busse bis zu 250 000 Franken bestraft werden (Art. 45 FINMAG).
Unterschrift: 
Ort, Datum:
Angaben zur juristischen Person
Firma der Gesellschaft 
Rechtssitz
Adresse
Deklaration Verfahren
Bitte deklarieren Sie nachfolgend alle im In- und Ausland hängigen oder innert der letzten 10 Jahre abgeschlossenen Sanktions-, Straf- und Verwaltungsstraf-, Aufsichts-, Verwaltungs- und Konkursverfahren gegen die unterzeichnende juristische Person.1
Zu deklarieren sind sämtliche obengenannten Verfahren, auch wenn diese zu Einstellungsentscheiden führten. Ausgenommen von der Deklarationspflicht sind Verfahren, die zu einem vollumfänglichen strafrechtlichen Freispruch oder einer vollumfänglichen Klageabweisung führten, sowie Nichtanhandnahme- und Nichteintretensentscheide.
 1 Von der Deklarationspflicht ausgenommen sind
         - FINMA Aufsichtsverfahren;
         - Einschätzungs- und Veranlagungsverfahren in Steuersachen; Verfahren wegen Steuerhinterziehung und Steuerbetrugs sind zu deklarieren;
         - Verfahren um Arbeits- oder Aufenthaltsbewilligungen;
         - Verfahren bezüglich neuer Bewilligungen, welche zur Erteilung der Bewilligung führten (beispielsweise Erteilung einer Einfuhrerlaubnis; Erhalt einer ausländischen Banklizenz); Verfahren, welche einen Entzug oder die Nichtgewährung einer Bewilligung zum Gegenstand haben oder hatten, sind hingegen zu deklarieren;
         - Bei multinational tätigen oder börsenkotierten Unternehmen: Verfahren, welche öffentlich bekannt sind. Hierzu genügt der Hinweis: "Öffentlich bekannte Verfahren". Nicht öffentlich bekannte Verfahren im obigen Sinn sind hingegen zu deklarieren. 
Die Unterzeichnende erklärt, 
in keine solche Verfahren involviert oder in den letzten 10 Jahren involviert gewesen zu sein.
in solche Verfahren involviert oder in den letzten 10 Jahre involviert gewesen zu sein.
Auflistung Verfahren (insbesondere Angaben zu Parteien, Thema, Stand sowie ggf. Ausgang des Verfahrens)
Der Unterzeichnenden ist bekannt, dass ein Bewilligungsträger verpflichtet ist, die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA über allfällige Änderungen / Erklärungen betreffend Verfahren im obigen Sinne in Kenntnis zu setzen. Über Änderungen zu Verfahren, welche für die Aufsicht von wesentlicher Bedeutung sind, ist die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA unverzüglich in Kenntnis zu setzen (Art. 29 Abs. 2 FINMAG).
Die Unterzeichnende bestätigt, dass die vorliegende Erklärung nach bestem Wissen vollständig und wahrheitsgetreu ausgefüllt wurde. Der Unterzeichnenden ist bekannt, dass mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft wird, wer der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA vorsätzlich falsche Auskünfte erteilt, sowie dass fahrlässige Falschauskünfte mit Busse bis zu 250 000 Franken bestraft werden (Art. 45 FINMAG).
Firma der Gesellschaft:
Von zeichnungsberechtigten Vertretern dieser Gesellschaft zu unterzeichnen
Ort, Datum:
Ort, Datum:
Name, Vorname: 
Name, Vorname: 
Unterschrift: 
Unterschrift: 
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